
ACCIDENTA 
Die wichtigsten Änderungen für bestehende Versicherte

Die CONCORDIA aktualisiert per 2022 ihre Allgemeinen und Zusätzlichen Versiche-
rungsbedingungen (AVB und ZVB). In diesem Dokument finden Sie die wichtigsten 
Änderungen bei der Unfallversicherung ACCIDENTA für bestehende Versicherte auf 
einen Blick.

Im Zuge der VVG-Revision wird die Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Leis-
tungsansprüchen von bisher zwei auf fünf Jahre verlängert (Art. 21 AVB ACCIDENTA). 
Umgekehrt kann die CONCORDIA Prämienforderungen für bisherige Kundinnen und 
Kunden aufgrund des Bestandesschutzes weiterhin nur zwei Jahre geltend machen. 
 
Neu können Sie sämtliche Willensäusserungen oder Mitteilungen, die bisher schriftlich 
erfolgen mussten (z. B. Kündigung), auch elektronisch tätigen (Art. 5 AVB ACCIDENTA).  
 
Zulässige Kanäle sind:

– Mitteilungen über das Kundenportal der CONCORDIA.  

– Mitteilungen über das elektronische Kontaktformular der CONCORDIA   
 mit Identitätsprüfung.  

– Eingescannte PDF-Dokumente mit Unterschrift, die per Mail bei der   
 CONCORDIA auf info@concordia.ch oder der in der Police bezeichneten   
 Mail-Adresse eingehen.  

– Mails mit qualifizierter elektronischer Signatur an die CONCORDIA auf   
 info@concordia.ch oder an die in der Police bezeichnete Mail-Adresse.
 
Die bisherige Leistungsbegrenzung bei Flugunfällen wird gestrichen. 

VVG-Revision


